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LEITGEDANKEN
Auch wenn die Eltern als Paar auseinander gehen, bleibt die Verantwortung für das
Wohlergehen der Kinder bei beiden Elternteilen.

  Kinder lieben und brauchen beide Elternteile. Diese
Tatsache ist von den Eltern zu respektieren.

  Jedes Kind hat ein Anrecht, mit beiden Elternteilen
eine Beziehung zu pflegen.

  Das Wohl des Kindes steht vor den Interessen der
Eltern.

  Klare Regelungen beim Besuchsrecht sind deshalb
wichtig und geben allen Sicherheit.

  Zerstrittene Eltern bringen das Kind in einen Loyali-
tätskonflikt.

  Das Kind kann dann seine Zuwendung zu Mutter
und Vater nicht offen zeigen.

  Kinder brauchen vor und nach den Besuchstagen
besondere Aufmerksamkeit und Einfühlung.

  Die Verantwortung für den Aufbau einer Beziehung
liegt bei Mutter und Vater.

  Auseinandersetzungen zwischen den Eltern dürfen
nicht vor dem Kind ausgetragen werden.

 Das Begleitteam ist in erster Linie für den Schutz und
das Wohl des Kindes verantwortlich. Es unterstützt
Eltern und Kinder in der Gestaltung des Besuchstages
innerhalb des Besuchstreffs.

  Das Begleitteam untersteht der beruflichen Schweige-
pflicht. Es verhält sich neutral und bietet keine thera-
peutische Unterstützung an.

  Bei behördlich angeordnetem begleitetem Besuchs-
recht werden der zuweisenden sozialen Fachstelle auf
Anfrage Auskünfte erteilt über Wahrnehmungen im
Verhalten des Kindes gegenüber dem besuchsberech-
tigten Elternteil und/oder über besondere Vorkomm-
nisse, die dem Kindeswohl entgegen stehen.

REGELN
  Das Tagesheim darf während der Besuchszeit nicht

verlassen werden.
 Es gilt ein Alkohol- und Drogenverbot.
 Rauchen in Absprache mit dem Begleitteam.
  Die Zubereitung der Mahlzeiten, das Abwaschen und

Aufräumen findet unter Beteiligung der anwesenden
Eltern und Kinder statt.

  Für das Zvieri und allgemeine Unkosten bezahlt der
besuchende Elternteil am Besuchstag Fr. 30.-  (gegen
Quittung).

  Geschenke dürfen nur in Absprache mit dem anderen
Elternteil mitgebracht werden. Die Art der Übergabe
ist mit den BegleiterInnen zu besprechen.

  In dringenden Fällen kann das Telefon des Tages-
heims benützt werden. Die Benützung des eigenen
Handys ist nur in Ausnahmefällen erlaubt.

  Die Unfall- und Haftpflichtversicherung ist Sache der
Teilnehmenden.

  Im Tagesheim an der Rebgasse besteht die Möglich-
keit, im Garten zu spielen. Bitte achten Sie darauf,
dass Ihr Kind dem Wetter entsprechend gekleidet ist
(evtl. Ersatzkleider mitgeben).

 Die Kinder bringen Hausschuhe mit.
  Die Kinder dürfen eigene Spielsachen und/oder Bas-

telmaterial mitnehmen.

  Die Spielsachen des Tagesheims dürfen benützt wer-
den. Die Eltern achten darauf, dass nichts beschädigt
wird oder verloren geht. Sie räumen zusammen mit
dem Kind die Spielsachen nach der Benützung wieder
ordentlich weg.

  Allfällige Schäden, die das Kind verursacht, sind dem
Begleitteam zu melden.

 Abmeldungen sind der Geschäfts- und Koordinations-
stelle bis spätestens Freitag, 12.00 Uhr vor einem Be-
suchstag mitzuteilen:
Telefon 061 261 22 28
Fax 061 261 22 37
E-Mail:

Im Krankheitsfall kann am Besuchstag zwi-
schen 12.30 und 13.00 Uhr direkt ins Tages-
heim an der Rebgasse angerufen werden:

Telefon  061 683 94 00


